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Postanschrift Stadt Telgte • Postlach 2 20 • 48284 Telgte 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen (bitte angeben) 

30751-108 

Umlegungsverfahren "Telgte "Süd-Ost" 

Nachtrag Nr. 3.1 vom 24.06.2015 

Bekanntmachung gemäß § 71 Baugesetzbuch 

STADT ·~TELGTE 
Umlegungsausschuss 

Der Vorsitzende 

Geschäftsführer : Dr.-lng. Andreas Drees 

Hohenzollernring 47, 48145 Münster 

Poslfach 100 552, 48054 Münster 

Telefon 0251 -1 33 33.14 

Telefax 0251 - 13 6018 

E-Mail: umlegung@drees-schlueter.de 

Außerdem erteilt bei der Stadt Telgte 

Hausanschrift Baßfeld 4-6, 48291 Telgte 

Auskunft Frau Heinemann 

Zimmer 320 

Telefon 02504-13 282 

T elefa;: 02504 - 13 460 

E-Mail tanja.heinemann@telgte.de 

Datum 

18.09.2015 

ln der Baulandumlegung Telgte) "Süd-Ost"- Nachtrag Nr. 3.1 vom 24.06.2015 wird ge­
mäß § 71 Baugesetzbuch (BauGB) bekannt gemacht, dass der Nachtrag zum Umlegungs­
plan vom 24.06.2015, bestehend aus Umlegungskarte und Umlegungsverzeichnis, am 
29.08.2015 unanfechtbar geworden ist und durch diese Bekanntmachung in Kraft gesetzt 
wird. Mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung wird der bisherige Rechtszustand durch den 

im Umlegungsplan vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt und grundsätzlich die 
Geldleistungen gem. § 64 BauGB fällig. Diese Bekanntmachung schließt die Einweisung 
der neuen Eigentümer in den Besitz der zugeteilten Grundstücke ein. Die Berichtigung der 
öffentlichen Bücher wird durch die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses der Stadt 
Telgte veranlasst. Bis zur Berichtigung des Grundbuchs ist die Einsicht in den Umle­
gungsplan "Süd-Ost" - Nachtrag Nr. 3.1 vom 24.06.2015 jedem gestattet, der ein berech­
tigtes Interesse darlegt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit kann gemäß § 217 Abs. 2 Satz 2 
BauGB innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach der Bekanntmachung Antrag auf ge­
richtliche Entscheidung gestellt werden. Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift 
bei der Stadt Telgte, Rathaus, Baßfeld 4-6, 48291 Telgte einzulegen. Der Antrag muss 
den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den er sich richtet. Er soll die Erklärung, inwieweit 
der Verwaltungsakt angefochten wird, und einen bestimmten Antrag enthalten. Er soll die 



Gründe $Owie die 
trags dienen. 
Über den Antrag 

Kammer 

Telgte, 9. "'{}· 



Aufnahme einer Kraftloserklärung 

Das aufgebotene Sparkassenbuch 

Nr.386047930 

ausgestellt von der Sparkasse Münsterland Ost, wird hiermit für kraftlos erklärt. 

MOnster, 09. Oktober 2015 

Sparkasse Münsterland Ost 

Der Vorstand 

Aufnahme einer Kraftloserklärung 

Das aufgebotene Sparkassenbuch 

Nr.486019060 

ausgestellt von der Sparkasse MOnsterland Ost, wird hiermit für kraftlos erklärt. 

MOnster, 09. Oktober 2015 

Sparkasse MOnsterland Ost 

Der Vorstand 
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Aufnahme eines Aufgebotes 

Der Gläubiger des in Verlust geratenen Sparbuches 

Nr.321010837 

der Sparkasse Münsterland Ost hat dessen Kraftloserklärung beantragt. 
Der Inhaber dieses Sparbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, 
gerechnet von dem u. g. Datum an, seine Rechte unter Verlegung des Sparbuches 
anzumelden; andernfalls wird das Sparbuch für kraftlos erklärt. 

Münster, 08.0ktober 2015 
Sparkasse Münsterland Ost 

Der Vorstand 



Wasser- und Bodenverband 

"Werse- Drensteinfurt11 

Bekanntmachung 

der Gewässerschau 2015 

Gem. § 121 Landeswassergesetz (LWG) in Verbindung mit§ 44 Wasserverbandsgesetz (WVG) und§ 3 

-- -------AI5s. 3-aerSatiüng-des-wasser- Und wdei'iVefbandes "Werse- Urensteli1fi:lrt''Tmdet d1e Jänrllche 

Gewässerschau 

am 02. November 2015 

statt. 

Die Gewässerschau beginnt um 9.00 Uhr an der Gaststätte "Haus Butter", Dorfbauerschaft 4, 48317 

Drensteinfurt. 

Im Rahmen der Wasserschau wird geprüft, ob die Unterhaltungsarbeiten nach den geltenden 

Bestimmungen durchgeführt worden sind. Die Prüfung erstreckt sich auf die erforderlichen 

Maßnahmen zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluss im Sinne des§ 

28 Wasserhaushaltsgesetz sowie im Hinblick auf die Bedeutung der Gewässer als wesentliche 

Landschaftsbestandteile, auf die Erhaltung und Entwicklung des natürlichen Erscheinungsbildes und 

die ökologischen Funktionen der Gewässer im Sinne des § 90 La_ncjes_wa_s_sergesetz. 

Den Gewässereigentümern, den Anliegern, den zur Benutzung Berechtigten und den 

Fischereiberechtigten wird anheimgestellt, an der Schau teilzunehmen. 

Drensteinfurt, den 15. Oktober 2015 

dc'~~ 
Theodor Moddick 

Verbandsvorsteher 



An die 
Mitglieder des Kreistages 
des Kreises Warendorf 

Einladung 

zur Sitzung des Kreistages 

Kreistag 

Warendorf, den 12.10.2015 

am Freitag, dem 23.10.2015, um 09:00 Uhr 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit lade ich Sie ein zur nächsten Sitzung des Kreistages 

am Freitag, dem 23.10.2015, um 09:00 Uhr, 

im Forum der Sparkasse Münsterland Ost, Freckenhorster Str. 69, 48231 
Warendorf. 

Tagesordnung: 

I. Öffentlicher Teil 

1 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 

2 

3 

Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2016 

Flüchtlingskonzept für den Kreis Warendorf 
versandt zur Sitzung des Kreisausschussesam 02.10.2015 

147/2015 

138/2015 
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2 

4 Bauliche Erweiterung der Kreisleitstelle 046/2015 
versandt zur Sitzung des Bauausschussesam 15.09.2015 

5 Sanierungsmaßnahmen an den Caritas-Förderschulen 100/2015 
Heinrich-Teilen-Schule und Vinzenz-von-Paui-Schule 
versandt zur Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport 
am 17.09.2015 

6 Abschluss eineröffentlich-rechtlichen Vereinbarung 114/2015 
über die Ablagerung von Abfällen mit dem Kreis Güters-
loh 
versandt zur Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Umwelt und 
Planung am 18.09.2015 

7 Änderungen der Satzungen über die "Abfallentsorgung 115/2015 
im Kreis Warendorf' sowie der Satzung des Kreises Wa-
rendorfüber die "Sammlung und Beförderung von Alt-
papier in den Städten und Gemeinden" 
versandt zur Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Umwelt und 
Planung am 18.09.2015 

8 Vereinbarung mit der Stadt Ahlen über die Übergabe 109/2015 
der Straßenbaulast von Kreisstraßen im Zuge der Orts-
durchfahrten Ahlen, Ahlen-Vorhelm 
versandt zur Sitzung des Bauausschussesam 15.09.2015 

9 Landschaftsplan "Sassenberg" - Satzungsbeschluss 102/2015 
versandt zur Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Umwelt und 
Planung am 18.09.2015 

10 Verwendung des Ausschüttungsbetrages der Sparkasse 119/2015 
Münsterland Ost 
versandt zur Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport 
am 17.09.2015 

11 Antrag der FWG-Kreistagsfraktion zur Einkaufsgemein- 128/2015 
schaft KoPart 
versandt zur Sitzung des Finanzausschussesam 25.09.2015 

12 Neubesetzung der EUREGIG-Gremien 099/2015 
versandt zur Sitzung des Kreisausschussesam 02.10.2015 

13 Entsendung von Vertretern des Kreises Warendorf in 103/2015 
Gremien juristischer Personen bzw. Personenvereini-
gungen 
versandt zur Sitzung des Kreisausschussesam 02.10.2015 

Mit freundlichen Grüßen 

in Vertretung 

Dr. Heinz Bärger 



Bekanntmachungsanordnung 

Die nachstehende Unternehmenssatzung des "Abwasserbetriebes TEO AöR" 
wurde in den Sitzungen des Rates der Stadt Telgte am 22.09.2015, des Rates 
der Gemeinde Everswinkel am 29.09.2015, des Rates der Gemeinde Ostbevern 
am 24.09.2015 und des Rates der Gemeinde Seelen am 24.09.2015 beschlos­
sen. 

Diese Satzung beruht auf § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein­
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. 
S. 496) und auf§ 114 a GO NRW sowie§§ 27 und 28 des Gesetzes über kom­
munale Gemeinschaftsarbeit (GKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
01.10.1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2015 
(GV. NRW. S. 204). 

Die Änderungssatzung wird hiermit gern. § 27 Abs. 5 Satz 1 GKG öffentlich be­
kannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Form­
vorschriften der Gemeindeordnung NRW und des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit gegen die Unternehmenssatzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei­
geverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) die Satzungsbeschlüsse sind vorher beanstandet worden oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Telgte, der Ge­
meinde Everswinkel, der Gemeinde Ostbevern oder der Gemeinde Seelen 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be­
zeichnet worden ist, die den Mangel ergibt. 

Warendorf, den 12.10.2015 

Der Landrat des Kreises Warendorf 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
Az.: 25 14 06/11/06/08/03 



Satzung der Stadt Telgte sowie der Gemeinden Everswinkel, Ostbevern und 
Seelen über die interkommunale Anstalt des öffentlichen Rechts 

Abwasserbetrieb TEO vom 12.10.2015 

Aufgrund von § 27 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) 
in der aktuellen Fassung haben der Rat der Stadt Telgte in seiner Sitzung am 22.09.2015, 
der Rat der Gemeinde Everswinkel in seiner Sitzung am 29.09.2015, der Rat der Gemeinde 
Ostbevern in seiner Sitzung am 24.09.2015 und der Rat der Gemeinde Seelen in seiner Sit­
zung am 24.09.2015 folgende Satzung beschlossen: 

- Zur Verbesserung der Lesbarkeit ist in der Satzung die Form der männlichen Anrede ge­
wählt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Zuge der Gleichstellung von Frau 
und Mann die gewählte Ausdrucksform die weibliche mit umfasst. -

§1 
Name, Sitz, Stamm- und Eigenkapital 

1) Die "Abwasserbetrieb TEO AöR" ist eine gemeinsame selbständige Einrichtung der 
Stadt Telgte sowie der Gemeinden Everswinkel , Ostbevern und Seelen in der Rechts­
form einer Anstalt des öffentlichen Rechts (§ 27 Abs. 1 GkG, § 114a Gemeindeord­
nung NRW). Sie wird auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und den Best­
immungen dieser Satzung geführt. 

2) Die Stadt Telgte sowie die Gemeinden Everswinkel, Ostbevern und Seelen sind Träger 
des gemeinsamen Kommunalunternehmens. 

3) Die Anstalt führt den Namen "Abwasserbetrieb TEO" mit dem Zusatz AöR. Sie tritt un­
ter diesem Namen im gesamten Geschäfts- und Rechtsverkehr auf. 

4) Die Anstalt hat ihren Sitz in Telgte. 

5) Das Stammkapital der Anstalt beträgt 2.000.000 Euro. Hierauf leisten die Stadt Telgte 
sowie die Gemeinden Everswinkel, Ostbevern und Seelen jeweils 500.000 Euro. 

6) Das Eigenkapital der Anstalt besteht aus den von den Trägern im Wege der Gesamt­
rechtsnachfolge auf die Anstalt übertragenen Vermögenswerten. Die übertragenen 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind den jeweiligen Schlussbilanzen der Ab­
wasserbetrieb TEO AöR sowie dem Sondervermögen Abwasser der Gemeinde Seelen 
zum 31.12.2015 zu entnehmen. 

7) Die Anstalt führt ein DienstsiegeL Das Dienstsiegel zeigt eine kreisförmige Graphik mit 
den innen stehenden Buchstaben "TE 0 ". 

§2 
Gegenstand der Anstalt 

1) Aufgabe der Anstalt ist die Durchführung der öffentlichen Abwasserbeseitigung auf 
dem Gebiet der Stadt Telgte und den Gemeinden Everswinkel , Ostbevern und Seelen , 
insbesondere Bau und Betrieb der dazu erforderlichen öffentlichen Entwässerungsan­
lagen. Die Stadt Telgte und die Gemeinden Everswinkel, Ostbevern und Seelen über­
tragen der Anstalt die ihnen obliegende Abwasserbeseitigungspflicht im Sinne von § 53 
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Abs. 1 LWG mit Ausnahme der Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzepts und der 
Überwachung von Kleinkläranlagen nach § 53 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 6 LWG, gemäß § 27 
Abs. 1 Satz 2 GkG i.V.m. § 114a Abs. 3 S. 1 GO NRW zur Wahrnehmung im eigenen 
Namen und in eigener Verantwortung. 

2) Daneben führt die Anstalt im Auftrag der Träger folgende Aufgaben durch: 
a) Vorbereitung des Abwasserbeseitigungskonzepts, 
b) Vorbereitung der Entscheidungen der Räte der Träger in Angelegenheiten, die 

gern. § 6 Abs. 3 Sätze 2 und 3 dieser Satzung Weisungen oder gem. § 6 Abs. 3 
Satz 4 dieser Satzung Entscheidungen oder gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 dieser Satzung 
Zustimmung erfordern. 

3) Die Anstalt ist darüber hinaus zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch 
die der Anstaltszweck gefördert wird. Sie kann sich zur Durchführung ihrer Aufgaben 
Dritter bedienen und sich im Rahmen der gemeinderechtlichen Möglichkeiten an ihnen 
beteiligen. Nach diesen Maßgaben kann die Anstalt Mitgliedschatten in Zweckverbän­
den und Vereinen begründen. 

4) Die Anstalt kann im Rahmen der gemeinderechtlichen Vorschriften Aufgaben aus dem 
Bereich der Abwasserbeseitigung als Erfüllungsgehilfin auch für andere Gebietskörper­
schaften übernehmen. 

5) Die Anstalt ist berechtigt, anstelle der Träger 
a) Satzungen für das gemäß § 2 Abs. 1 übertragene Aufgabengebiet zu erlassen, 
b) unter den Voraussetzungen des§ 9 GO NRW durch Satzung einen Anschluss- und 

Benutzungszwang der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung für den über­
tragenen Aufgabenkreis anzuordnen. 

Die Stadt Telgte und die Gemeinden Everswinkel, Ostbevern und Seelen übertragen 
insoweit das ihnen gemäß §§ 1, 2, 4, 6, 8 und 10 des Kommunalabgabengesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG) zustehende Recht, Gebühren, Beiträge und Entgelte 
im Zusammenhang mit der wahrzunehmenden Aufgabe zu erheben. 

6) Die Anstalt kann Dienstherrin von Beamten sein, soweit sie hoheitliche Befugnisse 
ausübt. Sie kann außerdem Arbeitgeberin von tarifrechtlich Beschäftigten sein. 

1) Organe der Anstalt sind 
- der Vorstand (§ 4) 
-der Verwaltungsrat (§ 5). 

§3 
Organe 

2) Die Mitglieder aller Organe der Anstalt sind zur Verschwiegenheit über alle vertrauli­
chen Angelegenheiten sowie über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des Unter­
nehmens verpflichtet. Die Pflicht besteht für die Mitglieder auch nach ihrem Ausschei­
den aus den Organen der Anstalt fort. Sie gilt nicht gegenüber den Organen der Stadt 
Telgte und der Gemeinden Everswinkel, Ostbevern und Seelen. 

§4 
Der Vorstand 

1) Der Vorstand besteht aus einem Mitglied. 
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2) Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat auf die Dauer von höchstens fünf Jahren be­
stellt; eine erneute Bestellung ist zulässig. 

3) Der Vorstand leitet die Anstalt eigenverantwortlich, soweit nicht gesetzlich oder durch 
diese Satzung etwas anderes bestimmt ist. 

4) Der Vorstand vertritt die Anstalt gerichtlich und außergerichtlich. Der Vorstand wird 
gemeinsam durch den technischen Leiter der Anstalt und den Vorsitzenden des Ver­
waltungsrats vertreten. 

5) Der Vorstand hat den Verwaltungsrat über alle wichtigen Vorgänge rechtzeitig zu unter­
richten und auf Anforderung dem Verwaltungsrat über alle Angelegenheiten der Anstalt 
Auskunft zu geben. 

6) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat vierteljährlich Zwischenberichte über die Abwick­
lung des Vermögens- und Erfolgsplanes schriftlich vorzulegen. Des Weiteren hat der 
Vorstand den Verwaltungsrat zu unterrichten, wenn bei der Ausführung des Erfolgspla­
nes erfolgsgefährdende Mindererträge oder Mehraufwendungen zu erwarten sind. Sind 
darüber hinaus Verluste zu erwarten , die Auswirkungen auf den jeweiligen Haushalt 
der Stadt Telgte oder der Gemeinden Everswinkel, Ostbevern oder Seelen haben kön­
nen, ist die jeweilige Kommune und der Verwaltungsrat hierüber frühzeitig zu unterrich­
ten. 

7) Der Vorstand ist auch zuständig für sämtliche beamtenrechtliche Entscheidungen so­
wie sämtliche arbeitsrechtlichen Entscheidungen gegenüber den tarifrechtlich Beschäf­
tigten einschließlich deren Einstellung nach Maßgabe des vom Verwaltungsrat geneh­
migten Wirtschaftsplans und dem diesem beigefügten Stellenplan. Eine Ausnahme 
hiervon bilden Entscheidungen in Bezug auf den technischen Leiter der Anstalt sowie 
Entlassungen. 

§5 
Der Verwaltungsrat 

1) Der Verwaltungsrat besteht aus den Hauptverwaltungsbeamten der Träger (bei Verhin­
derung vertreten durch den jeweiligen Vertreter im Amt) sowie 16 weiteren Mitgliedern. 
Für die weiteren Mitglieder werden persönliche Vertreter bestellt. Ist der jeweilige per­
sönliche Vertreter verhindert, kann das Stimmrecht schriftlich auf ein anderes Verwal­
tungsratsmitglied übertragen werden. Dabei muss aus der Übertragung eindeutig her­
vorgehen, für welche Verwaltungsratssitzung die Stimmrechtsübertragung gelten soll. 

2) Vorsitzender des Verwaltungsrats ist für jeweils drei Jahre- beginnend mit dem Kalen­
derjahr 2015 - abwechselnd der Bürgermeister der Gemeinde Everswinkel, der "Bür­
germeister der Gemeinde Ostbevern , der Bürgermeister der Gemeinde Seelen und der 
Bürgermeister der Stadt Telgte (nacheinander). Stellvertretender Vorsitzender ist je­
weils der nach diesem Ablauf auf den aktuellen Vorsitzenden folgende Bürgermeister. 

3) Jeder Träger bestellt vier Ratsmitglieder nebst Vertretern (ebenfalls Ratsmitglieder) für 
den Verwaltungsrat Diese werden jeweils von den Räten der Träger für die Dauer der 
jeweiligen Wahlperiode gewählt; für die Wahl gilt § 50 Abs. 4 GO NRW sinngemäß. 

4) Die Amtszeit von Mitgliedern des Verwaltungsrats, die dem Rat des jeweiligen Trägers 
angehören, endet mit dem Ende der jeweiligen Wahlzeit oder dem vorzeitigen Aus­
scheiden aus dem Rat. Die Mitglieder des Verwaltungsrats üben ihr Amt bis zum Amts­
antritt der neuen Mitglieder weiter aus. 
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5) Der Verwaltungsrat hat der Stadt Telgte und den Gemeinden Everswinkel, Ostbevern 
und Seelen auf .Verlangen Auskunft über alle wichtigen Angelegenheiten der Anstalt zu 
geben. 

6) Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten keine Entschädigung für die Teilnahme an 
dessen Sitzungen. 

§6 
Zuständigkeit des Verwaltungsrats 

1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstandes. 

2) Der Verwaltungsrat kann jederzeit vom Vorstand über alle Angelegenheiten der Anstalt 
Berichterstattung verlangen. 

3) Der Verwaltungsrat entscheidet über: 

1. den Erlass von Satzungen im Rahmen des durch diese Anstaltssatzung übertrage­
nen Aufgabenbereichs (§ 2 Abs. 1) , 

2. die Beteiligung oder Erhöhung einer Beteiligung der Anstalt an anderen Unterneh­
men oder Einrichtungen sowie deren Gründung, 

3. die Änderung des Stammkapitals, 
4. die Bestellungen und Abberufungen des Vorstands sowie die Regelungen des 

Dienstverhältnisses des Vorstandes, 
5. die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans, 
6. die Zustimmung zu über den Vermögensplan hinausgehenden Einzelmehrauszah­

lungen 
a) bei Maßnahmen bis 200.000 € ab einer Wertgrenze von 20.000 € wenn keine 

Deckung durch Minderauszahlungen für andere Maßnahmen oder Mehreinnah­
men innerhalb der Sparte erreicht werden kann, 

b) bei Maßnahmen größer als 200.000 € ab einer Wertgrenze von mehr als 10% 
der geplanten Summe, wenn keine Deckung durch Minderauszahlungen für an­
dere Maßnahmen oder Mehreinnahmen innerhalb der Sparte erreicht werden 
kann, 

c) immer jedoch bei einer Überschreitung der Maßnahme ab 50.000 €. 
7. die Bestellung des Abschlussprüfers, 
8. die Feststellung des Jahresabschlusses, 
9. die Ergebnisverwendung, 
10. die Entlastung des Vorstandes, 
11 . beamten- bzw. arbeitsrechtliche Entscheidungen in Bezug auf den technischen Lei­

ter der Anstalt sowie Entlassungen. 

Im Fall der Nummer 1 unterliegt der Verwaltungsrat den Weisungen des jeweiligen Ra­
tes des Trägers, auf dessen Gebiet die Satzung Geltung entfaltet. Dies gilt entspre­
chend für andere Entscheidungen des Verwaltungsrats, soweit diese in einem unmit­
telbaren Zusammenhang mit dem Erlass von Satzungen im Sinn der Nummer 1 stehen 
(insbesondere die Entscheidungen über den Wirtschaftsplan und die Ergebnisverwen­
dung, soweit diese Auswirkungen auf Satzungen über Gebühren, Beiträge und Entgelte 
entfalten) . Im Fall der Nummer 2 bedarf es der vorherigen Entscheidung der Räte der 
Träger. Im Fall der Nummer 3 und bei Entscheidungen des Verwaltungsrats von grund­
sätzlicher Bedeutung ist die Zustimmung der Räte der Träger erforderlich. 

4) Dem Vorstand gegenüber vertritt der Vorsitzende des Verwaltungsrats die Anstalt ge­
richtlich und außergerichtlich. 
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5) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

1) 

2) 

3) 

§7 
Einberufung und Beschlüsse des Verwaltungsrats 

Der Verwaltungsrat tritt auf schriftliche Einladung des Vorsitzenden des Verwaltungs­
rats zusammen. Die Einladung muss Tagungszeit und -ort und die Tagesordnung an­
geben. Sie muss den Mitgliedern des Verwaltungsrats spätestens am siebten Tag vor 
der Sitzung zugehen. ln dringenden Fällen kann die Frist bis auf 24 Stunden verkürzt 
werden. 

Der Verwaltungsrat ist jährlich mindestens zweimal einzuberufen. Er muss außerdem 
einberufen werden, wenn dies ein Viertel der Mitglieder des Verwaltungsrats unter An­
gabe des Beratungsgegenstandes beantragt. 

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats 
geleitet. Die Sitzungen sind öffentlich. Für folgende Angelegenheiten ist die Öffentlich­
keit ausgeschlossen: 

- Personalangelegenheiten , 
- Liegenschaftsangelegenheiten, 
- Auftragsangelegenheiten. 

Darüber hinaus kann auf Antrag eines Verwaltungsratsmitglieds für einzelne Angele­
genheiten die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Dies gilt nicht für Beratungen oder 
Beschlussfassungen von Satzungen gemäß§ 114a Abs. 3 Satz 2 GO NRW. 

4) ln Angelegenheiten, die ausschließlich die Belange eines Trägers betreffen, sind ledig­
lich die diesen Träger vertretenden Mitglieder des Verwaltungsrats stimmberechtigt. 

5) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß ge­
laden sind und die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder bzw. deren Stellvertreter 
anwesend ist. Er gilt als beschlussfähig, solange seine Beschlussunfähigkeit nicht fest­
gestellt ist. 

Über andere als in der Einladung angegebene Beratungsgegenstände darf nur dann 
Beschluss gefasst werden, wenn 

1. die Angelegenheit dringlich ist und der Verwaltungsrat der Verhandlung mehrheit­
lich zustimmt oder 

2. sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats (bzw. deren Stellvertreter) anwesend sind 
· und kein Mitglied der Behandlung widerspricht. 

6) Wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegen­
stand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen be­
schlussfähig. Bei der zweiten Ladung muss auf diese Folge ausdrücklich hingewiesen 
werden. 

7) Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen sind zulässig. Bei Stimmengleichheit gilt ein An­
trag als abgelehnt.§ 50 Abs. 5 GO NRW gilt entsprechend. 

8) ln dringenden Ausnahmefällen sind Umlaufbeschlüsse zulässig, wenn alle stimmbe­
rechtigten Mitglieder des Verwaltungsrats an der Abstimmung beteiligt sind; das gilt 
nicht für Entscheidungen nach § 6 Abs. 3 Nr. 1 - 5, Nr. 7 - 11 dieser Satzung. Über 
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das VorliE:lgen eines dringenden Ausnahmefalls entscheidet der Vorsitzende des Ver­
waltungsrats. Dieser leitet auch das Verfahren zur Fassung eines Umlaufbeschlusses 
ein. Umlaufbeschlüsse können schriftlich durch jede Form der Telekommunikation ge­
fasst werden. 

9) Über die vom Verwaltungsrat gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen. 
Diese wird vom Vorsitzenden unterzeichnet und den Mitgliedern des Verwaltungsrats 
zur Kenntnis gegeben. 

§8 
Verpflichtungserklärung 

1) Alle Verpflichtungserklärungen bedürfen der Schriftform; die Unterzeichnung erfolgt 
unter dem Namen "Abwasserbetrieb TEO AöR" durch den Vorstand, im Übrigen durch 
jeweils Vertretüngsberechtigte. 

2) Der Vorstand unterzeichnet ohne Beifügung eines Vertretungszusatzes, seine Stellver­
treter mit dem Zusatz ",n Vertretung", andere Vertretungsberechtigte mit dem Zusatz 
",m Auftrag". 

§9 
Wirtschaftsführung 'und Rechnungswesen 

1) Die Anstalt ist sparsam und wirtschaftlich unter Beachtung des öffentlichen Zwecks zu 
führen. Die Wirtschaftsführung der Anstalt erfolgt streng aufgeteilt in je eine Sparte für 
jeden Träger. Im Übrigen gelten die Vorschriften des § 75 GO NRW entsprechend. 

2) Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den Lagebericht innerhalb von 3 Monaten 
nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und nach Durchführung der Abschluss­
prüfung dem Verwaltungsrat zur Feststellung vorzulegen. Der Jahresabschluss und der 
Lagebericht sind vom Vorstand unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Der Jah­
resabschluss, der Lagebericht und der Bericht über die Abschlussprüfung sind den 
Trägern zuzuleiten . Im Übrigen ist § 27 Abs. 2 der Kommunalunternehmensverordnung 
zu beachten. 

Bei der Feststellung des Jahresabschlusses hat der Verwaltungsrat über die Entlastung 
des Vorstandes zu entscheiden. · 

3) Im Übrigen sind hinsichtlich Wirtschaftsführung, Vermögensverwaltung und Rech­
nungslegung die §§ 10 ff. der Kommunalunternehmensverordnung - KUV - zu beach­
ten. 

4) Die öffentlichen Bekanntmachungen der Anstalt bzw. der Satzungen der Anstalt erfol­
gen im Amtsblatt des Kreises Warendorf. Darüber hinaus können die bei den Trägern 
vorhandenen Bekanntmachungskästeri zur Unterrichtung der Öffentlichkeit genutzt 
werden. 

§ 10 
Haftung 

Soweit die Träger für die Verbindlichkeiten des gemeinsamen Kommunalunternehmens ein­
zutreten haben, haften sie als Gesamtschul.dner. Der Ausgleich im Innenverhältnis richtet 
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sich danach, welcher der einzelnen Untersparten (§ 9 Abs. 1 Satz 2 dieser Satzung) die Ver­
bindlichkeit zuzuordnen ist. Lässt sich dies nicht feststellen, richtet sich der Ausgleich im ln­
nenverhältnis nach den Stimmrechtsanteilen der Träger im Verwaltungsrat 

§ 11 
Wirtschaftsjahr 

Das Wirtschaftsjahr der Anstalt ist das Kalenderjahr. 

§ 12 
Überleitungsvorschriften 

1) Dienstherrin der bei der Anstalt beschäftigten Beamten bzw. Arbeitgeberin der Be­
schäftigten wird die Anstalt selbst. ln die Rechte und Pflichten der Träger gegenüber 
den Beamten und Beschäftigten, die in die Anstalt übergeleitet werden, tritt die Anstalt 
im Wege der Gesamtrechtsnachfolge ein. 

2) Die Anstalt tritt im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in alle übrigen bestehenden 
Rechte und Pflichten der Träger ein, die im Zusammenhang mit den übertragenen Auf­
gaben stehen. Hierzu gehört insbesondere das notwendige Anlage- und übrige Be­
triebsvermögen. 

3) Die am 01.01.2016 geltenden Satzungen der Gemeinde Seelen, die für die der Anstalt 
übertragenen Aufgaben erlassen wurden, gelten mit der Maßgabe, dass an die Stelle 
der Gemeinde Seelen die Anstalt tritt, solange fort, bis die Anstalt eigene Satzungen in 
diesen Angelegenheiten erlässt. 

Im Zusammenhang mit den von der Abwasserbetrieb TEO AöR erlassenen Satzurigen 
ersetzt diese Satzung die Satzung der Stadt Telgte sowie der Gemeinden Everswinkel 
und Ostbevern über die interkommunale Anstalt des öffentlichen Rechts Abwasserbe­
trieb TEO vom 07.08.2012 in der Fassung der 1. Änderung . 

§ 13 
Austritt eines Trägers und Auflösung des gemeinsamen Kommunalunternehmens 

1) Die Auflösung des gemeinsamen Kommunalunternehmens oder die Änderung seiner 
Aufgaben kann nur durch übereinstimmende Beschlüsse der Vertretungen der Träger 
erfolgen. Der einseitige Austritt der Gemeinde Seelen ist bis zum 31.12.2018 ausge­
schlossen. Davon abgesehen kann jeder Träger mit einer Frist von einem Jahr zum 
Ende eines Kalenderjahres aus dem gemeinsamen Kommunalunternehmen austreten. 
Der Austritt eines Trägers bedarf lediglich eines Beschlusses der Vertretung des aus­
tretenden Trägers. 

2) Im Fall der Auflösung der Anstalt gilt Folgendes: 

a) Das in die Anstalt übergeleitete Personal wird unter Wahrung seines personal- und 
versorgungsrechtlichen Besitzstandes jeweils von dem Träger übernommen, bei 
dem es vor Gründung der Anstalt beschäftigt war. 
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b) Das bei der Auflösung der Anstalt vorhandene Vermögen und die Verbindlichkeiten 
werden im Verhältnis der Untersparten (vgl. § 9 Abs. 1 Satz 2 dieser Satzung) der 
letzten Bilanz der Anstalt zueinander verteilt. 

3) Im Fall der Änderung der Aufgaben der Anstalt gilt Folgendes: 

a) Das in die Anstalt übergeleitete Personal - soweit es zur Erfüllung der neuen Auf­
gaben der Anstalt nicht mehr erforderlich ist - wird unter Wahrung seines personal­
und versorgungsrechtlichen Besitzstandes jeweils von dem Träger übernommen, 
bei dem es vor Gründung der Anstalt beschäftigt war. 

b) Das für die Erfüllung der neuen Aufgaben der Anstalt nicht mehr benötigte Vermö­
gen und die aus der Erfüllung der alten Aufgaben resultierenden Verbindlichkeiten 
werden im Verhältnis der Untersparten (vgl. § 9 Abs. 1 Satz 2 dieser Satzung) der 
letzten Bilanz der Anstalt vor Änderung der Aufgaben zueinander verteilt. 

4) Im Fall des Austritts eines Trägers gilt Folgendes: 

a) Das von dem austretenden Träger in die Anstalt übergeleitete Personal wird unter 
Wahrung seines personal- und versorgungsrechtlichen Besitzstandes wieder von 
dem austretenden Träger übernommen. 

b) Der dem austretenden Träger zustehende Vermögensanteil sowie die auf ihn zu 
übertragenen Verbindlichkeiten bestimmen sich nach der letzten mehrspartigen Bi­
lanz der Anstalt vor dem Austritt. 

§ 14 
lnkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01 .2016 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Telgte so­
wie der Gemeinden Everswinkel und Ostbevern über die interkommunale Anstalt des öffent­
lichen Rechts Abwasserbetrieb TEO vom 07.08.2012 in der Fassung der 1. Änderung außer 
Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

Genehmigung 

Gern. § 27 Abs. 4 i.V.m. § 29 Abs. 1 Nr. 2 und Satz 2 des Gesetzes über kom­
munale Gemeinschaftsarbeit (GkG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 01.10.1979 
(GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV. NRW. 
S. 204), genehmige ich als untere staatliche Verwaltungsbehörde die vom Rat 
der Stadt Telgte am 22.09.2015, vom Rat der Gemeinde Everswinkel am 
29.09.2015, vom Rat der Gemeinde Ostbevern am 24.09.2015 und vom Rat der 
Gemeinde Seelen am 24.09.2015 gefassten übereinstimmenden Beschlüsse 
über die Neufassung der Unternehmenssatzung der interkommunalen Anstalt 
des öffentlichen Rechts "Abwasserbetrieb TEO AöR". 

Die vorstehende Genehmigung der in den v. g. Sitzungen gefassten überein­
stimmenden Ratsbeschlüsse der Stadt Telgte und der Gemeinden Everswinkel, 
Ostbevern und Seelen der Unternehmenssatzung der interkommunalen Anstalt 
des öffentlichen Rechts "Abwasserbetrieb TEO AöR" wird hiermit gern. § 27 
Abs. 5 Satz 1 GkG öffentlich bekannt gemacht. 

Warendorf, den 12.1 0.2015 

Der Landrat des Kreises Warendorf 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
Az.: 25 14 06/11/06/08/03 

ln Vertretung 

. j· 
Dr. inz s

1

·~ r 
Kreisäirektott 


